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RS OGH 1950/4/5 1Ob183/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.04.1950

Norm

ZPO §448 c

ZPO §452

Rechtssatz

Der Umstand, daß das Erstgericht über den Klagsanspruch in mehreren die Bagatellgrenze nicht übersteigenden

Teilurteilen entschieden hat, bewirkt nicht, daß die Entscheidungen als im Bagatellverfahren ergangen, zu behandeln

sind.

Entscheidungstexte

1 Ob 183/50
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